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I) sieben Jahre nach der gerichtlichen Besiim-lAuteS, so soll der Weidrechtsbesitzer, bei dem In
ssammentrcffen dieser beiden Bedingungen befügt seyn,
start des Loskaufpreises in Geld, seine Entschädigung
in Land zu begehren.

Zz. Der Weidrechtsbesikcr muß sich vor der

ersten Schätzung gegen das Distrikesgericht erklären:
daß er auf diesem Fuße entschädigt zu werden vm

«nmg des Loskaufspreises, und
2) im Laufe dieser sieben Jahre, sobald zwei

verfallene Zinse ausstehen.
45. Der Loskaufcr kann während diesem Zeit-

räum dem Gläubiger dieses Kapital nach vorheriger
dreimonatlicher Abküudigung, bezahlen.

46. Die Partheyen können sich über die in die-
sem Abschnitte bestimmten Gegenstände durch güt-
liche Uebereinkunft, anders vergleichen.

eh nter Abschnitt.
Besondres Recht der Weidrechtbesitzcr gegen einen

Loskaufer, der zugleich Antheilyaber des Weid-
rechts ist.

ß. 47. Wenn der Eigenthümer des weidpflichti-
gen Grundstücks zugleich Anthcilhaber an dem Weid-
recht ist, ohne jedoch dieses lcztere von wegen seines
weidpflichtigen Grundstücks z» besitzen, so kaun er
seine Rechtsame gegen die -Weidpflichtigleit adtau-
sehen.

48. Wenn er diesen Abtausch nicht anbietet, so

können ihn die übrigen Amheiihaber des Weidrechts
dazu anhalten, sobald er den Abkauf der Weidpflich
ligteit begehrt.

49. In.beiden Fällen muß sein Weidrecht auf
die gleiche Art geschazt, und sein Werth auf die näm-
liche Weise bestimmt werden wie oben iu Rucrsichr
der Weidpflichtigkeit des Grundstücks selbst vorge
schrieben worden ist.

50. Wenn der Werth seiner Weidrechtsame den

Betrag des Loskaufspreises seines Grundstücks über-
steigt, so sind die Micautheilhaber des Weidrechts
schuldig, ihm den Mehrwerth innerhalb vierzehn Ta-
gen nach der ihnen geschehenen Bekanntmachung des
Wkaufpreises bahr zu bezahlen.

51. Wenn hingegen der Bekrag der Loskaufs-
summe denjenigen des Werths des abgetauschten
Weidrechts übersteigt, so kann der Loskaufet- die

lange.
54-

sowohl
seinem
aus die

Das Distriktsgericht soll in diesem Fallt
den Ertrag, den der.Grnndeigenthnimr aus
Lande zieht, als den Ertrag des Weidrechts,
oben vorgeschriebene Weise schätzen lassen.

(Die Fortsetzung folgt.)

^ .,/ der Dinge fließen/mit Ausschluß derjenigen, welchï
Rachtaufchsumme nach den im 9ten ^lbsshmttd.esssUebertreibung ihrer Grundsatze und ihrem ZW

>em we-dpula)- 0...^ ^Gesetzes bestimmten Vorschriften auf dem
tigcn" Grundstück.unterpfandlich, versichern,
de» Betrag der fünfzehn Franken übersteigt

V O l l z i^e h tt 1! g s a U s s ch u ß.

Der Vollziehungsausschuß, kaum in Mehrheit
vereinigt, ist die verschiedenen Zweige der Staats-
Verwaltung mit Aufmerksamkeit durchgegangen, um

ich ihres gegenwartigen Zustandes zu versichern. Die
Gleichförmigkeit der Grundsätze, welche seine Glieder
beseelen, len'te seine ersten Blicke auf die Religion
in der Person ihrer Diener, und er nahm einen be-

schleunigten Gang gegen eine gänzliche Mutlosigkeit
und Verwirrung in einem Fache, welches die erste

Quelle aller Voiksveredlung und alles Volksglüks iß,

mit Schmerzen wahr.
Die verschiedenen Beschlüsse der Regierung, die

darauf Bezug haben, wurden ihm vorgelegt, und die

lebhafte Ueberzeugung von der dringenden Nothwen-
digkeit, den verschiedenen Aeußerungen der vollste-
henden Gewalt eine ganz verschiedene Richtung zu

geben, war die Folge dieser Prüfung.
Indem er sich von dem Resultat dieser Unterst»

chung Rechenschaft geben ließ, auch dasselbe bestimmte,
glaubte er sich's zur Regel machen zu müssen, von

alleu Neuerungen, die er vorfand, nur diejenigen in

Kraft zu behalten, welche aus der neuen Ordnung

mmu'sieibrauchc zuzuschreiben sind.
»cnn sie ^ Folge dieser Betrachtungen und in

E i l f t e r Abschnitt.
Bestimmung des Rechts der Weidrechtbesitzer auf

eine Entschädigung in Land.

Z2. Wenn auf der einen Seite das Weidrecht
von einer solchen Ausdehnung ist, daß es keine Vcr-
Besserung des Anbaues des demselben unterworfenen
Landes zuläßt, -und wen» aus der andern Seite der

Werth des drechts auf einem wcidpflichtigen
Grundstück eben ss groß, oder noch größer! ist, als
per Werth des Grunoeigenthumes des weidpsttchtigen

Erwast
kung'der "Gesetze, welche die Weisheit der gesetzt
bendeu Räthe Helvetiens verspricht;

beschließt
er provisorisch auf den Bericht seines Ministers bsi

öffentlichen Unterrichts,
was folget:

1) Die alte Kirchenzucht, ihre Polizei, W
Gebräuche, sowohl diejenigen, welche auf die M
derbesetzung der Pfarreien und Benesizien Bezugs,
den, als andere, sind in Betreff alles dessen,
nicht durch ein ausdrückliches Gesetz abgeschält
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sber den Grundsätzen der Constitution widerstreitet
in Kraft erhalten.

"

2) Die Verwaltungskammern treten an die
Stelle der Behörden der alten Ordnung der Dinge
um alle diejenigen Rechte auszuüben, die jenen Be-
Horden in kirchlichen Angelegenheiten sowohl über
Personen als Sachen zukamen.

z) Wenn sich ein Zweifel über die Frage erhöbe
ob dieser oder jener Gebrauch, dieie oder jene kirch-
liehe Ordnung mit der Verfassung übereinstimmt, oder
ihre Grundsätze vcrlezt: so können die Verwaltungs-
kammern über diesen Zweifel nicht absprechen, son-
dern sie werden die Sache der vollziehenden Gewalt
zur Entscheidung vorlegen.

4) Die Verwaltungskammern werden in verwi-
kelten und einer Erörterung bedürftigen Fallen das
Gutachten der Klassen, Synoden, Collégien und Kir-
chenrathcn einholen. Sie werden diese insonderheit
in Betreff der Wiederbesetzung von Pfarreien oder
ledigen Venefizien zu Rathe ziehen; und wenn sie

nicht glauben ihren motivirten Empfehlungen beistim-
men zu können: so werden sie die Sache der vollzie-
henden Gewalt vorlegen, welche nach Prüfung der
der Motive und auf angehörten Bericht ihres Mini-
siers des öffentlichen Unterrichts entscheiden wird.

5) Das Eollaturrechl ist beibehalten, in wie
fern es nicht Feudalursprungs ist und die Collatoren
die daran geknüpften Bedingungen erfüllt haben wer-
den. Jedoch sollen sowohl diese Arten von Ernen-
nungen als auch die Wahlen der Bischöffe, Kapitel
und anderer kirchlichen Behörden, durch die Verwal-
tungskammern bestätiget und ihre Wirkung, auf gül-
tige Bewegungsgrünbe hin, einstweilen gehemmt wer-
den. " -
des
henden
hin gewürdigek werden.

6) Im Falle der Erledigung einer kirchlichen
Stelle, deren Besetzmigsart durch keinen alten Ge-
brauch bestimmt ist, werden die öffentlichen Blatter
sowohl die Erledigung als den Tag der Wiederbe-
setzuug anzeigen, damit die helvetischen Geistlichen
der Kn'cheaparthei, welcher die Stelle gehöre, sich
schriftlich sowohl beim Collator als den Verwaltn,>gs-
kammern melden können.

7) Auf erfolgte Erledigung eines einfachen Be-
nefiziums, werden die Verwaltungskammern, nach
angehörtem Gutachten der Geistlichen des Hauptortcs,
denEntcheid der Regierung verlangen, um zu ersah-
reu, ob das Benefizium wieder bcsezt ober die Ver-
schenkuug einstweilen aufgeschoben werden soll.

8) An den Orten, wo die Gemeinden einigen
Einfluß auf die Erwähluug ihrer Pfarrer hatten, svl-
len sie denselben unter den niuniichen Bedingungen
und unter Beobachtung der gleichen Formsn beide-
halten, an weiche die andern Collatoren gebunden sind,

9) Den Verwaltungskammern und allen Colla-
torcn ist auf das nachdrüklichste empfohlen, bei ihren
Wahlen auf geleistete Dienste, Amtsdauer, Alter,
ausgestandene lange Beschwerden auf beschwerlichen
und schwierigen Posten, Rücksicht zu nehmen.

10) Alle bis auf diesen Tag in Kraft gebliebene
Beschlüsse des Vollzichungsdircktoriums sind in Betreff
alles dessen, was sie den in dem gegenwärtigen ge-
troffenen Anordnungen widerstreitendes enthalten kön-
nen, zurückgenommen.

11) Die Vollziehung des gegenwärtigen Be-
schlusses der Regierung, ist à Minister deS bffent-
lichen Unterrichts übertragen, welcher ihn drucken,
ven Klassen, Synoden und Kollegien mittheilen,
und ins Tagblatt der Gesetze einrücken lassen wird.

Bern den 22. Jenner iZoo.
Der Präsident des vollziehenden Ausschusses,

(Sig.) Dvlder.
Im Namen des Vollz. Ausschusses, der Gen. Secr.

(Sig.) Mousson.
Dem Original gleichlautend,

Der Minister der Wissenschaften,
Stapfe r.

Präsident lind Milglieder der Mmizipalität des
Distrikts Appenzell, an die Bürger der Ge-
sezgebung der helvet. Republik.

Appenzell den i7ten Jenner isoo.
B ürger Gesezgeber

Der 7te Jenner dieses Jahrs solle unserem
Andenken ewig gewidmet seyn.

Sie haben besiegt die schreckende Grundsatzeder
unpassenden, sehr kostspieligen, Helvetien aufgedrun-
gencn Konstitution.

Dieser Tag verlösche nie aus unserm Andenken.
Sie haben gehemmt die marternde Gewalt, die wi-
der die Grundsätze der Constitution, Bürgern bis
Freiheit raubte, und ohne wissentliche Anklage, als
Geiseln unserm Bezirk entführte.

Dieser wichtige Tag sei daurender Erinnerung
werth. Sie haben gestürzt die willkührlkche Gewalt,
die unserm Distrikt ohne zeugende Ursache, Richter
entsezte, in deren zehenmonatlichen Amtsverr chtung
eine einzige und im ganzen fthlgeschlagene Appella-
tion auszuweisen ist.

Unsere Enkel sollen diesen merkwürdigen Tag
,eiern. Zernichtet ist also jene fürchterliche Macht,
die durch ihre schreckende Gewalt bei dem erfolgwn
Rukzug der Franken, öffentliche Beamten der Unsi,
cherheit preiß gab, und durch erzeugtes Mßoergnsi-
gen manchem Anhänger der neuen Ordnung bis
ü'Mheit raubte.
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